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Zukunftschancen für unsere Kinder – die Bildungsland schaft aktiv mitgestalten



2Harmonisierung im Bildungswesen

Willkommen zum 
Mediengespräch vom 
30. Juli 2010
- Konkordat Sonderpädagogik

- HarmoS-Konkordat
- Bildungsraum Nordwestschweiz

Harmonisierung im Bildungswesen: 
Auf dem Weg zur Volksabstimmung
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Ablauf

1. Bildungsharmonisierung im Baselbiet 
auf dem Weg zur Volksabstimmung 
Inputreferat RR Urs Wüthrich-Pelloli entlang der Abstimmungsthemen

2. Mediengespräch
Folgende Bildungsfachleute stehen Red‘ und Antwort:
- Dr. Gottfried Hodel Leiter Amt für Volksschulen
- René Broder Leiter Fachstelle Sonderschulung, Jugend- und Behindertenhilfe
- Dr. Werner Baumann Vorsitzender Schulleitungskonferenz Gymnasien
- Alberto Schneebeli Leiter Stabsstelle Bildung
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Zielsetzung

• Thematisierung Volksabstimmung vom 
26. September 2010 zu den Bildungsfragen 

• Information und Dokumentation der Medienschaffenden
• Klärung von weiterem Bedarf an Informationen
• Offerte für die Unterstützung in der Medienarbeit
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Rolle Bildungsdirektor / BKSD

• Bereitstellung von Sachinformationen zur Abstimmung
• Unterstützung der Aufklärungsarbeit der Medien

• Informationsanlässe Direktionsvorsteher in 
Schulleitungskonferenzen

• Informationsanlässe Direktionsvorsteher in 
Lehrerkonventen
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Dossier 26.09.
• die Fakten
• die Themen
• die Antworten auf Kritik
• die Dokumente
• die Diskussion im Landrat

= Werkzeugkoffer für Medienschaffende

Links
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Wichtige Links zur Harmonisierung im Bildungswesen

Protokollauszug des Landrats des Kantons Basel-Landschaft vom 
10. Juni 2010

• http://www.baselland.ch/06-htm.313085.0.html

Protokollauszug des Landrats des Kantons Basel-Landschaft vom 
17. Juni 2010

• http://www.baselland.ch/02-htm.313111.0.html

EDK - CDIP - CDPE - CDEP HarmoS
• http://www.edk.ch/dyn/11659.php

EDK - CDIP - CDPE - CDEP Sonderpädagogik
• http://www.edk.ch/dyn/12917.php
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Die Abstimmungsthemen 
(vgl. Abstimmungserläuterungen)

• Beitritt zum HarmoS-Konkordat
• Beitritt zum Sonderpädagogik-Konkordat 

je mit entsprechenden Änderungen Bildungsgesetz

• Änderung des Bildungsgesetzes betreffend 
Harmonisierung im Bildungsraum Nordwestschweiz
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HarmoS-Konkordat
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Beitritt zum HarmoS-Konkordat
Um was geht es?

Abstimmungsfragen 1 und 2:
(1) Wollen Sie den Landratsbeschluss vom 17. Juni 2010 

über den Beitritt zur inter-kantonalen Vereinbarung über 
die Harmonisierung der obligatorischen Schule 
(HarmoS-Konkordat ) annehmen?

(2) Wollen Sie die Änderung vom 17. Juni 2010 des 
Bildungsgesetzes (aufgrund der Genehmigung des 
Beitritts zum HarmoS-Konkordat ) annehmen?
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Beitritt zum HarmoS-Konkordat
Um was geht es?

• Warum ein Beitritt?
• Was ändert?
• Was bleibt gleich?
• Welcher Nutzen ergibt sich?
• Was sind die Kosten?
• Was machen die anderen Kantone?
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Beitritt zum HarmoS-Konkordat
Um was geht es?

• Die interkantonale Vereinbarung über die Harmonisie-
rung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) 
legt den Rahmen für die Harmonisierung der Ziele und 
der Dauer der obligatorischen Schule fest.

• Mit dem Beitritt erfüllt der Kanton den in der Bundes-
verfassung verankerten Auftrag zur Harmonisierung 
der obligatorischen Schule, den er 
- durch eine Standesinitiative mitangestossen hat
- in der Volksabstimmung mit 92% Ja-Stimmen angenommen hat.

• Mit dem Beitritt wird die „Volksschule Basel-
Landschaft“ stärker und besser in der „Volksschule 
Schweiz“ verankert.
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Beitritt zum HarmoS-Konkordat
Welche Veränderungen sind damit verbunden?

• Der Besuch des Kindergartens wird für beide Jahre 
obligatorisch, was in der BL-Praxis bereits Realität ist.

• Der zweijährige Kindergarten wird in die Primarstufe 
integriert und Teil der gesamten obligatorischen 
Schulzeit, die damit 11 Jahre umfasst. 

• Die Kinder werden mit dem vollendeten 4. Altersjahr 
(Stichtag 31. Juli) eingeschult.
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Beitritt zum HarmoS-Konkordat
Welche Veränderungen sind damit verbunden?

• Die obligatorische Schule wird gegliedert in eine 
achtjährige Primarstufe und eine 
dreijährige Sekundarstufe I. 

• Die Primarstufe umfasst den zweijährigen Kindergarten 
und die neu auf 6 Jahre verlängerte Primarschule.
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Beitritt zum HarmoS-Konkordat
Welche Veränderungen sind damit verbunden?

• An der Primarschule wird ab der 3. Klasse (nach neuer 
Zählweise dem 5. Schuljahr) die erste Fremdsprache 
und ab der 5. Klasse (7. Schuljahr) die zweite Fremd-
sprache unterrichtet.

• Im Vergleich zu heute setzt der Französischunterricht 
ein Jahr früher und der Englischunterricht zwei Jahre 
früher ein.
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Beitritt zum HarmoS-Konkordat
Welche Veränderungen sind damit verbunden?

• Zur Harmonisierung der Unterrichtsziele werden 
nationale Bildungsstandards für Fachbereiche 
(Schulsprache, Fremdsprachen, Mathematik und 
Naturwissenschaften) festgelegt.

• Der sprachregionale Lehrplan (Lehrplan 21) 
konkretisiert den Bildungsauftrag für die Volksschule 
für alle Fächer.

• Die Erreichung dieser Bildungsstandards werden in 
regelmässigen Erhebungen mit Stichproben überprüft.
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HarmoS-Konkordat:
– Harmonisierung der wichtigsten strukturellen Eckwerte (Schuleintritt, Dauer der 

Stufen, Übertritte)

– Definition der Ziele der obligatorischen Schule und verbindliche Bildungsstandards
– Qualitätssicherung/–entwicklung (Monitoring)

Die Gute Schule Baselland - morgen
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Beitritt zum HarmoS-Konkordat
Kritische Fragen?

Kann man noch von einer Harmonisierung des 
schweizerischen Volksschulwesens sprechen, wenn 
bisher 7 Kantone den Beitritt zum HarmoS-Konkordat 
abgelehnt haben?

• Die 7 Kantone, die einen Beitritt abgelehnt haben, 
repräsentieren rund 13.5% der Bevölkerung.

• Die 13 Kantone, die dem HarmoS-Konkordat bisher 
beigetreten sind, repräsentieren rund 70% der 
Bevölkerung mit entsprechender Kraft für die 
Weiterentwicklung. 

• Vorbehalte betreffen das Kindergartenobligatorium, 
eigentlich ein unbestrittenes Anliegen der früheren 
und besseren Förderung.

• Fremdsprachenkonzept und 6/3 sind in den HarmoS-
Nein-Kantonen gelebte und unbestrittene Realität
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Beitrittsverfahren HarmoS-Konkordat
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Anteil an der Wohnbevölkerung

Kantone gruppiert nach dem Stand der 
Beitrittsverfahren zum HarmoS-Konkordat und in 
Bezug gesetzt zur Wohnbevölkerung

Beitritt beschlossen

Beitritt noch offen

Beitritt abgelehnt

6 Kte

= 17.0 %

13 Kte

= 69.5%

7 Kte

= 13.5%
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Beitritt zum HarmoS-Konkordat
Kritische Fragen?

Weshalb ist ein zweijähriges Kindergartenobligatorium für 
alle Kinder notwendig? 

• Der Nutzen einer frühen Förderung der Kinder ist 
unbestritten. Davon sollen alle Kinder profitieren.

• Der Kindergarten leistet einen wichtigen Beitrag dazu. 
• In der Schweiz besuchen heute rund 86% der Kinder 

während 2 Jahren den Kindergarten (im Kanton Basel-
Landschaft sind es fast 100%). 

• Individuelle Gesuche für einen späteren Eintritt in den 
Kindergarten sind weiterhin möglich.
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Beitritt zum HarmoS-Konkordat
Kritische Fragen?

Sind zwei Fremdsprachen in der Primarschule nicht 
zuviel?

• Die Förderung und Entwicklung von Sprachkompeten-
zen ist ein elementares Bildungsziel in einer 
mehrsprachigen Welt.

- Eine gute Sprachkompetenz fördert nicht nur die 
gegenseitige Verständigung und Toleranz, sondern 
erhöht auch die persönlichen und beruflichen Chancen.

• Mit der Förderung der Mehrsprachigkeit ist ein neues 
Verständnis des Sprachenlernens verbunden.
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Beitritt zum HarmoS-Konkordat
Kritische Fragen?

Ist mit dem Beitritt zum HarmoS-Konkordat nicht ein 
Verlust der kantonalen Souveränität verbunden?

• Die Verfassungsbestimmungen zur Bildung sind eine gewollte 
Einschränkung der Kantone zu Gunsten des Bildungsraumes 
Schweiz.

• HarmoS konkretisiert die Verfassungsbestimmungen zur Bildung 
für die obligatorische Schule. In diesem Rahmen besteht ein 
erheblicher Gestaltungsraum für die weitere Entwicklung der 
Schulen.

• Der Bildungsauftrag wird immer noch durch die kantonalen 
Behörden in Form von Stundentafeln und Lehrplänen erteilt, 
aber in verpflichtender und gewollter Abstimmung.

• Die praktischen Vorteile koordinierter Rahmenstrukturen des 
Bildungswesens überwiegen (Zusammenarbeit, Abbau von 
Mobilitätsschranken, Anschlüsse weiterführende Ausbildungen 
Sekundarstufe II).
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Beitritt zum HarmoS-Konkordat
Kritische Fragen?

Weshalb auf 2/6/3 umstellen?
• Der Verfassungsauftrag zur Bildungsharmonisierung 

wird erfüllt.
• In der engeren Nordwestschweiz werden die 

unverständlichen Unterschiede und ein 
Standortnachteil beseitigt. (Kt. AG in Vernehmlassung)

• Die Voraussetzungen für die interkantonale 
Zusammenarbeit in der weiteren Entwicklung des 
Bildungswesens werden verbessert (u. a. 
Lehrer/innenbildung, Lehrmittel, Leistungsmessung).
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Beitritt zum HarmoS-Konkordat
Kritische Fragen?

Weshalb sind Bildungsstandards notwendig?
• Bildungsstandards unterstützen die inhaltliche 

Koordination des Bildungswesens.
• Mit der stichprobenweisen Überprüfung, ob die 

Schülerinnen und Schüler sie auch tatsächlich 
erreichen, können Qualitätsprobleme der kantonalen 
Bildungswesen besser erkannt und beseitigt werden.

• Die Qualitätssicherung mit Bildungsstandards ist eine 
Massnahme mit dem Ziel, möglichst allen Schülerinnen 
und Schülern zumindest einen Abschluss der 
Sekundarstufe II zu ermöglichen.
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Konkordat 
Sonderpädagogik
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Integration als Bereicherung unserer Volksschule
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Beitritt zum Sonderpädagogik-Konkordat
Um was geht es?

Abstimmungsfragen 3 und 4: 
(3) Wollen Sie den Landratsbeschluss vom 17. Juni 2010 

über den Beitritt zur interkantonalen Vereinbarung über 
die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik 
(Konkordat Sonderpädagogik ) annehmen?

(4) Wollen Sie die Änderung vom 17. Juni 2010 des 
Bildungsgesetzes (aufgrund der Genehmigung des 
Beitritts zum Konkordat Sonderpädagogik ) 
annehmen?
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Beitritt zum Sonderpädagogik-Konkordat
Um was geht es?

• Warum soll der Kanton Basel-Landschaft dem 
Konkordat Sonderpädagogik beitreten?

• Was ändert?
• Was bleibt gleich?
• Welcher Nutzen ergibt sich?
• Was sind die Kosten?
• Was machen die anderen Kantone?
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Beitritt zum Sonderpädagogik-Konkordat
Um was geht es?

• Mit der interkantonalen Vereinbarung über die 
Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik
(Konkordat Sonderpädagogik) vereinbaren die Kantone,
– welche sonderpädagogischen Bildungsangebote Kindern und 

Jugendlichen mit Behinderungen zur Verfügung stehen,

– welche Qualitätsstandards einzuhalten sind,
– gemeinsam geltende Grundsätze und 

– die Regelung des Zugangs zu den Angeboten mit einem 
standardisierten Abklärungsverfahren.

• Sie übernehmen damit eine ehemals vom Bund mitgesteuerte
und jetzt den Kantonen übertragene Aufgabe mit interkantonaler 
Absprache und Zusammenarbeit.
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Sonderpädagogik-Konkordat:
– Gewährleistung eines qualitativ hochstehenden Angebots als 

Teil der Volksschule
– Integrationsgrundsatz und Qualitätsstandards
– Verfahren der Zuweisung (Rechtsgleichheit)

Die Gute Schule Baselland - morgen



32

Konkordat Sonderpädagogik

Integration als Bereicherung der Volksschule

• Die integrative Schulungsform wird unter Berücksichtigung des 
schulischen Umfelds und der Schulorganisation bevorzugt, wenn 
sie dem Wohl des Kindes, seinem  Bildungsbedarf und seinen 
Entwicklungsmöglichkeiten entspricht. Die Schulen werden dabei 
mit speziellen Mitteln unterstützt.

• Es gibt kein Recht auf Integration aber einen Anspruch auf 
Prüfung dieser Möglichkeit, abhängig von der individuellen 
Situation des Kindes und den Möglichkeiten des schulischen 
Umfeldes.

• Es stehen wie bisher sowohl integrative als auch separative
Schulungsmöglichkeiten zur Verfügung.

• Der Kanton Basel-Landschaft kann nach einem 
Konkordatsbeitritt seine heutige Praxis weiterführen.
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Beitritt zum Sonderpädagogik-Konkordat
Kritische Fragen?

Das Konkordat beschränkt die Handlungsfreiheit des 
Kantons!

• Die Organisation der sonderpädagogischen Angebote bleibt in 
der Autonomie des Kantons. Das Konkordat schreibt dem 
Kanton weder Struktur noch Abläufe oder Finanzierungs-
mechanismen vor.

• Vorgegeben sind die Angebote und Qualitätsstandards, die alle 
bereits heute im Kanton Basel-Landschaft vorhanden 
beziehungsweise eingehalten sind.

• In der Umsetzung der Grundsätze wie der Bevorzugung der 
integrativen Schulung oder der Mitwirkung der Eltern ist jeder 
Kanton frei.
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Beitritt zum Sonderpädagogik-Konkordat
Kritische Fragen?

Integrative Schulung ist ein Experiment und gefährdet 
die Qualität der Volksschule.

• Bereits heute werden 200 Kinder mit unterschiedlichen 
Behinderungen zusammen mit 29‘000 anderen Kindern in den 
Volksschulen des Baselbiets integrativ beschult. Die bewährte 
Baselbieter Praxis wird mit dem Beitritt zum Konkordat gestützt 
und weiter entwickelt.

• Die meisten Integrationen verlaufen erfolgreich. Für die Kinder 
ohne Behinderung entsteht kein Nachteil. Dies belegen eigene 
Erfahrungen im Kanton und Untersuchungen im In- und Ausland 
über die Lernzielerreichung in Klassen, in denen Kinder mit 
Behinderungen integriert unterrichtet werden.
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Beitritt zum Sonderpädagogik-Konkordat
Kritische Fragen?

Integration überfordert unsere Schulen!
• Schulen und Klassen, die Kinder mit Behinderungen integrieren, 

werden mit zusätzlichen Ressourcen unterstützt.

• Beim Entscheid über die Schulungsform von Kindern mit 
besonderem Bildungsbedarf werden die Möglichkeiten des 
schulischen Umfeldes beachtet - so wie es das Konkordat 
vorsieht.

• Es gibt in Baselland kein Integrationsdogma. Neben der 
integrativen Schulungsform stehen weiterhin qualitativ gute 
sonderpädagogische Einrichtungen zur Verfügung für diejenigen 
Kinder, die mit ihrem Bildungsbedarf in ihrer individuellen 
Situation darauf angewiesen sind.
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Beitritt zum Sonderpädagogik-Konkordat
Kritische Fragen?

Nach dem Konkordatsbeitritt kostet die 
Sonderpädagogik noch mehr!

• Im Kanton Basel-Landschaft sind bereits alle vom Konkordat 
geforderten Angebote vorhanden. Ein Leistungsausbau findet 
nicht statt.

• Bei einer Verstärkung der integrativen Schulung fliessen mehr 
Mittel von der separativen in die integrative Schulungsform. Es 
geht also um eine Mittelverlagerung.

• Integration ist kein Sparprogramm. Hingegen birgt ein weiterer 
Ausbau der separativen Schulungsformen die Tendenz zu 
Mehrausgaben.
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Beitrittsverfahren Konkordat Sonderpädagogik

12 Kte

= 39.7%

14 Kte

= 60.3%

Anteil an der Wohnbevölkerung

Kantone gruppiert nach dem Stand der 
Beitrittsverfahren zum Sonderpädagogik-Konkordat 
und in Bezug gesetzt zur Wohnbevölkerung
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Bildungsraum
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Bildungsraum Nordwestschweiz –
„Schule im Umbruch, Bildung im Aufbruch“
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Beitritt zum Sonder-Konkordat
Um was geht es?

Abstimmungsfrage 5
(5) Wollen Sie die Änderung vom 17. Juni 2010 des 

Bildungsgesetzes (aufgrund der 
Regierungsvereinbarung über die Zusammenarbeit im 

Bildungsraum Nordwestschweiz ) annehmen?
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Harmonisierung im Bildungsraum
Um was geht es?

• Warum ist der Bildungsraum Nordwestschweiz wichtig 
für den Kanton Basel-Landschaft?

• Was ändert sich?
• Was bleibt gleich?
• Was sind die Kosten?
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Harmonisierung im Bildungsraum
Um was geht es?

Mit der Regierungsvereinbarung über den Bildungs-
raum Nordwestschweiz vom Dezember 2009 haben 
die  Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt 
und Solothurn vereinbart, dass sie ihre Bildungs-
systeme gemeinsam weiterentwickeln wollen.

Die engere regionale Koordination und Kooperation wird 
insbesondere vertieft durch 
- Einführung des vier Jahre dauernden Gymnasiums
- Zusammenarbeit bei der Leistungsmessung und 

Abschlusszertifikaten
- Koordination Berufsbildung.
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Absichten des Projekts Bildungsraum

Bildungsraum:
Nationale Harmonisierung („HarmoS“) gemeinsam umsetzen 
Lücken der nationalen Koordination füllen
Einbezug aller Bildungsstufen: Primar, Sekundarstufe I, Sekundarstufe II 
(Mittelschulen und Berufsbildung)
� Prozess zu einer gemeinsamen Qualitätsentwicklung nutzen
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Warum wird die Dauer des Gymnasiums verlängert, 
während sonst der Trend zur Verkürzung besteht?

• Ausgangspunkt: Gymnasium und Berufsbildung sollen 
gleichzeitig beginnen (Förderung Berufsbildung), das 
Gymnasium soll – wie EVAMAR II ergibt – 4 Jahre dauern.

• Entscheidend ist nicht die Dauer Schulzeit, sondern das Alter bei 
Studienbeginn: das dürfte sich bei einer Verlängerung von 12.5 
(bzw. 14.5) auf 13 (bzw. 15) Jahre nicht ändern. 
Gegenwirkungen: frühere Einschulung,  weniger Repetitionen, 
bessere Beschleunigungsmöglichkeiten für besonders begabte 
Schüler/innen sollen geschaffen werden

• Die kleine Verlängerung in BL erlaubt eine kohärentere Struktur 
des Gymnasiums ohne Vorentscheide auf der Sek-I-Stufe und 
die Optimierung der gymnasialen Vorbildung im Sinn der 
Evaluationen der letzten Jahre.

Harmonisierung im Bildungsraum
Kritische Fragen?
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Welches sind die Auswirkungen / allfälligen Kosten der 
Freizügigkeit?

• Es sind keine unmittelbaren grossen Auswirkungen 
zu erwarten: Es geht um gelenkte Freizügigkeit im 
Rahmen der verfügbaren Raum-Kapazitäten.

• Ziele: Vermehrte Zusammenarbeit zwischen Schulen, 
Nutzen von Synergieeffekten, Ausgleich von 
Schülerzahlenspitzen.

• Daher keine zusätzlichen Kosten, sondern mittelfristig 
eher Einsparungen.

Harmonisierung im Bildungsraum
Kritische Fragen?
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Mediengespräch

Folgende Bildungsfachleute stehen Red‘ und 
Antwort:

- Dr. Gottfried Hodel
Leiter Amt für Volksschulen

- René Broder 
Leiter Fachstelle Sonderschulung, Jugend- und Behindertenhilfe

- Dr. Werner Baumann
Vorsitzender Schulleitungskonferenz Gymnasien

- Alberto Schneebeli
Leiter Stabsstelle Bildung


